
Wer VO  - den denkerischen Bemühungen die Erhellung Dénken aßt siıch AUS den menschlichen Aussagen ıcht
des osen keine Ahnung hat, sollte nıcht über die Erb- elıminieren. Der Mensch bleibt ein fragendes VWesen. Der
sünde schreiben. Im etzten geht die rage nach dem 11LUr blinde Glaube hat schon ımmer den Glauben 1ın Ge-
Menschsein. Hıer eın philosophisches Studium zurücktre- fahr gebracht, weıl dem Menschen unzumutbar ISt.
ten lassen heißt Ideologie oder unreflektierte Behaup- der aber CD wird ıne Reaktion hervorgerufen, die jeden
LuNgenN anbieten. Auf diese Weiıse aber wırd die Philoso- Glauben ZUgUNSTtEN der Vernunft ın rage tellt, weiıl der
phie, WI1e leider heute nıcht selten geschieht, durch ine Mensch in seiner Ganzheıit entschwindet.
unwissenschaflliche Popularphilosophie ErSCTZL, die sıch
darın gefällt, Behauptungen aufzustellen, ohne s1e kritisch Stellt der Glaube ine Entfremdung des Menschen dar,

befragen. Jeder Versuch, die Philosophie überwin- oder bedeutet Glaube eine Erfüllung des Menschseins?
den, führt NUuUr das wissen WIrLr nıcht 7uletzt seit Wıtt- hne philosophische Interpretation ann INa  =) diese Zen-
genstein einer philosophischen Rıchtung, die tralfragen nıcht angehen, geschweige denn beantworten.
sıch wieder Neu befragen un rechtfertigen mufß Das Joseph Möller

Die ırche zwıischen Gesetz und Widerspruch
Für und wider eine Zulassung wiederverheirateter Geschiedener den akramenten

Kann und, falls Sze kann, soll die Kirche Katholiken, Wenn ine Ehe dennoch scheitert, bleibt als möglicherdie geschieden sınd UN) NYu:  > 1n einer zayeıten Ehe leben, oder gebotener Ausweg die „TIrennung VO  w} Tısch
ZU Empfang der Sakramente zulassen? Dıiıe Deutsche un: ett  « (vgl CIE.: Can.,. 1128—1132). Katholiken, die
Bischofskonferenz, die au} ıhrer Vollversammlung ım des bestehenden Ehebandes ine Zzweıte Ehe e1n-
Februar dieses Jahres über diese rage gesprochen hat, gvehen, gelten kirchenrechrtlich als Bıgamisten un zıiehen
sıeht sıch „beim gegenwärtıgen Stand der Erörterung sıch automatisch den rechtlichen Ehrverlust (infamıa 1ur1S)nıcht ın der Lage, die bisherige hirchliche Praxıs an- Wenn S1e eıner Mahnung des Ordinarıus in
ern Das ıst e1in klares, aber vermutlich nıcht das letzte ıhrer Verbindung weıterleben, sollen s1ie Je nach

der Schwere der Schuld mMIt Exkommunikation oder mıiıtWort dieser rage ennn spatestens ım Zusammenhang
mLE der übernächsten Vollversammlung der Gemeinsamen persönlichem Interdikt estraft werden (can. Wıe-
Synode der Bıstümer der Bundesrepublik Deutschland derverheiratete Geschiedene sınd also iıcht VO  3 selbst —
(ım November der dıe Sachkommission ıne kommuniziert, w1e INnan oft älschlich annımmtt, aber prak-Vorlage über dıe Wiederzulassung geschiedener Wıeder- tisch sind s1e doch VO  e} der Kommuniongemeinschaft AausSs-
verheirateter den Sakramenten eingebracht hat, ziyrd geschlossen: denn nach dem Urteil der Kiırche eben S1e
die Bischofskonferenz erneut Stellung beziehen MUuSSEN. 1ın einer geschlechtlichen Gemeinschaft, die keine gültigeDıie Vorlage der Sachkommission („Ehe un Familie“ ) Ehe, die den Wıllen Gottes un: darum Sünde ISt.
wurde Ende Januar „Mit großer Mehrbheit“ verabschiedet Solange sSie diesen Zustand nıcht andern, tehlt ihnen die
(vgl März 1972, 138) Prof Böckle, der Vor- innere notwendiıge Voraussetzung für die sakramentale
sıtzende der Sachkommission I hat 1n einem Interview Lossprechung un tolgerichtig auch für den Empfang der
mit dieser Zeitschri fl (vgl Februar KDLZ 69—7, Kommunion. Nur wenn s1e die Lebensgemeinschaft A2U$S
angedeutet, daß die Sachkommission ın ıhrer Vorlage wichtigen Gründen nıcht autfheben können un: zugleichune Zulassung wiederverbeirateter Geschiedener Zu den bereit sınd, die geschlechtlichen Beziehungen aufzugebenSakramenten unter gewissen Bedingungen befürwortet. 1n einem Zusammenleben ‚Wwı1ie Bruder un: Schwester“,
Er verschweigt auch nıcht, daß das Papıer ın der Sach- können s$1e öffentlich den Sakramenten zugelassen Wel-
Rommission „eine harte Opposition“ erfahren hat Es den, un das Nu  an dort, ıhre Sıtuation ıcht öftentlich
ıst folglich damit rechnen, daß die Diskussion ın den ekannt un! eın Ärgernis befürchten 1St, also melst
nächsten Onaten noch weitergeführt wird. — SE 1ın einer remden Pfarrei
Assıstent be: Prof. s  * (Freiburg), versucht des- Viele Gläubige empfinden dieses echt un: diese Praxıshalb ım folgenden die wichtigsten Argumente, die ın die- der Kirche als unzumutbar art Sıe bezweıfeln, daß diıe
sen Überlegungen uıne Rolle spielen, noch einmal S$amı- darın sich ausdrückende Haltung gSanz durch den christ-meln und darzustellen: beabsichtigt ıst dabe: uıne Art liıchen Glauben gedeckt ist. Dıe Diskussion ber das rechte„Stoffsammlung“, nıcht aber die Darstellung eines uen Verhalten der Kırche wiederverheirateten GeschiedenenLösungsvorschlags. Von daher scheint auch gerechtfer- gegenüber wWar somıt unausweıchlich.tıgt, die Autoren selbst ın Zu el längeren Zıtaten
Wort bommen lassen. I1 Dıie Argumente derer, die eine AÄnderung der

bisherigen Praxıs ablehnenDie bisherige L;hre und Praxıs der Kirche
Dıie Autoren, die die bisherige Praxıs beibehalten sehen

Die bisherige Haltung der Kıiırche gegenüber Scheidung möchten, gehen VO  — der absoluten Unauflöslichkeit der
und Wiıederheirat Geschiedener entspricht dem bisherigen sakramental geschlossenen un: als solche vollzogenen Ehe
Verständnis der Unauflöslichkeit der Ehe, wonach ine Aaus un: begründen ıhre Ablehnung einer Zulassung der
gültige un: vollzogene Ehe NtEeE Christen un NUur wıederverheirateten Geschiedenen den Sakramenten
diese allein durch keine menschliche Macht und keinen 1m allgemeinen mIt Zzwel dogmatischen Argumenten, die
anderen Grund als durch den Tod aufgelöst werden annn dem Bereich der Sakramentenlehre zuzurechnen sind:
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Das Argument: der Empfang der Sakramente 1St Heute haben SIC wen1gstens diesen Dıngen keine
unvereinbar MIt eiNCIHN Leben 111 Zustand der schweren mehr Man annn SIC nıcht ZWIiNngen wollen, SCl iıhr
Sünde CISCNES Empfinden handeln Dies 1St Nu Cein hoch-

Das Leben VO  3 Geschiedenen Zweitehe, zumal interessant:! Punkt Gerade 1er hat der Rechtsbrechende
oft Cein verblüffend feines Gefühl Warum ll

WE sıch der geschlechtlichen Vereinigung AausSs- jeden Preıs ‚gerechtfertigt werden?“ 5

drückt, gilt als Leben 1 Zustand der schweren Sünde
Darum 1STt der Empfang der Sakramente, VOLr allem der
Kommunıion, nıcht möglıch all schweizerischer Das andere Argument: Der Empftang der Kommu-
Kanonist der selbst 1G Änderung der kirchlichen Praxıs NIC  S als des Sakramentes der Einheit ist NUur möglich
wünscht, beschreibt das Argument Wiederverhei- auft dem Hintergrund einNner vollen ehr- und lebens-
ratete, die AUS 1Ner gültigen vollzogenen cQhristlichen Ehe mäßigen Einheit mit der Kirche.
geschieden sind eben nach dem katholischen Verständ- Dıieses Argument, das die bısherige Praxıs STUTZT, gehört11S der Unauflöslichkeit ungültigen FEhe un!: da-
MI1ITt nNe] sündhaften Zustand Ihre ehelichen Bezıe- ebenfalls ZUr Sakramententheologie Die Sakramente ha-

hungen widersprechen der klaren Forderung Christi un ben Zeichen- un Oftentlichkeitscharakter Dıieses Argu-
ment, das beim ekklesialen Aspekt der Sakramente, be-dem göttlichen Sittengesetz sind sündhaft un: ehebreche- sonders der Eucharistie anseTtZtL, 1ST bisher 1Ur g  serisch WI1C alle außerehelichen Geschlechtsbeziehungen Es

mufß AangCeNOMM werden, daß SIC die schwere Sünd- für 1ne Lösung der 1er anstehenden Fragen AauU:  er
haftigkeit ihres Tuns einsehen Aus iıhrer tatsächlich (ob- worden, verdiente aber wohl 1ine stärkere Beachtung,

zumal da der Zusammenhang Von Eucharistie Il Kom-jektiv) ungültigen Ehe ann un MU: INa  - auf ıhren PeCI- INuUuNı10N COMMUun10) un: Kırche Il Commun10) dersönlich (subjektiv) sündigen Wıllen schließen Ihre Zu-
Jassung ZUr: Eucharistie wWwWare daher e1in offenbarer un Geschichte VO  3 aum überschätzender Bedeutung

Warunerträglicher Zwiespalt denn einerseıts bekennen S1IiE sich
Der Hauptgedanke 1STt folgender Die volle Gemeinschaftdurch iıhr ehebrecherisches Leben öffentlich pCcHCNHN den

Herrn un seinen Wıllen, anderseıits aber würden SIC MIt der Kirche kommt der Teilnahme der Euchari-
durch die Teilnahme Herrenmahl öffentlich Bekennt- si1e un: darın intensivsten Empfang des Abend-
111S für den Herrn un Wıillen ablegen Dıiese mahls ZU Ausdruck Es wird deshalb darauf hın-
Auffassung Vertritt D MecCormick Er schreibt CWICSCNH, daß die Kirche durch die Zulassung un die
Die Frage, ob solche Menschen die Sakramente empfan- Gläubigen durch die Inanspruchnahme der Kommunion-

SCH können, 1STt berechtigt Mır 1STt jedoch nıcht klar, gemeinschaft ıhrer vollen ehr- un lebensmäßigen Eın-
EeIt Ausdruck verleihen Wenn die Kirche dennoch Per-WIeC INa  - diese rage anders als NegatıV beantworten
ON«CN, die sıch eLtwa2 durch das Leben Zweitehe,annn Bevor iINnan die rage nach dem möglichen Sakra-

mentenempfang beantworten kann, muß in  - siıch über obwohl die Ehe dem Bande nach noch besteht ZUuUr

den moralischen Aspekt dieser Beziehungen klar werden Lehre un: Ordnung der Kirche Widerspruch gesetzt
dafß solche Paare nıcht wirkliche Eheleute siınd Sonst haben, ZUuUr Kommuniongemeıinschaft zuläßt erweckt S1C

den Eindruck als nehme S1Ce selbst ıhre Lehre un Ord-würde sıch zu Miıtleid die Verwirrung gesellen
Nung die Verstöße dagegen nıcht oder als

Im deutschen Sprachbereich hat sich (Jörres be- S1E. die Zeichenbedeutung des Kommunionempfangssonderer Weıse für 1inNe strenge Durchführung der bis- aAb
herigen Praxıs eEINZESETZT Auch S1C argumentiert damıt,
daß der Ehebruch als den SIC die Zweitehe VO  3 wiıeder- Für Görres sieht ann die Kernfrage Und

kann, wer sıch bewußt un entschieden un VOTr allerverheirateten Geschiedenen ansıeht, 1iNe schwere Sünde Welt außerhalb des (jesetzes der Kirche tellt,sSsCc1 un infolgedessen VO  - der Kommuniongemeinschaft
ausschließe: „Jeder weıß, auch der geheime Ehebrecher Sache, die sie Glauben ausdrücklich MIL (Gottes Gebot
und VerführerVO: Empfang der Eucharistie ausgeschlos- identifiziert, wer ıhr also feierlich öffentlich un: auf

Dayuery den Gehorsam darın aufkündet annn wirk-
sen ISt un:das Sakrament der Buße NUur empfangen kann, lich redlich un Gewissens den Tısch der Eın-
wenn bereıt 1ıIST, Zustand aufzugeben. (Was €e1l-
der nıcht alle Beichtväter W 1sS5CcMN bzw. nehmen eıit treten wollen, der das sichtbare Band der lau-

ben, Liebe un Gehorsam Kinder der Kirchescheinen.) In der Zweitheirat macht NU.  - Zu- vorstellt?stand öffentlich un erklärt, daß er iıhm verharren 11
Sollte das ein rund SCHIHNL, den bisherigen Ausschluß VOII Soweit die beiden Argumente, die begründen, WAarum die
der Eucharistie aufzuheben? Merkwürdige Logik! Was Kırche geschiedene Wiederverheiratete auch fernerhin

nıcht Zu Empfang der Sakramente zulassen sollte Dıiepunktuellen Vorkommnis den Menschen VO Altar
Autoren, die diese Argumente aufführen, sind sıch derausschließt soll CS, zZzu Dauerzustand erhoben, dadurch

unschuldig werden?“ GoOrres arn davor, den Fhe- schmerzlichen ast durchaus bewußt, die damıt auch
bruch verharmlosen Nur seltensten Fällen scheint Zukunft den geschiedenen un: wiederverheirateten Ka-

tholiken zugemutet werden soll Eınige geben deshalbihr berechtigt SC1N, ıh nıcht als Schuld un Sünde
bezeichnen Es widerspreche der Würde un: Personalıi- noch CIN1SEC nregungen, w 1e die Betroftenen iıhre S1-

FAT. des Menschen, ıhm Schuldfähigkeit weitgehend ab- Luatıiıon geistlich bewältigen versuchen könnten 8 Noch
zusprechen un den rund für ein menschliches Scheitern einmal MOSC (jörres CIN1IgCN Zıtaten Wort

kommen Ihre Bemerkungen sınd weitgehend charak-allzu leichtfertig vorpersonale Faktoren verlegen
Es gehört doch ohl ZUur menschlichen Würde, Folgen teristisch für das Denken derer, die die bisherige Praxıs

frei gesetzten Entschlusses autf sıch nehmen Und möchten
auch wenn wählt Schuld ber erwidert Die Kirche stellt dem, be1 dem ine wirkliche große

Liebe, inNe existentielle Liebe Konflikt ML seiner EheINa  3 uns früher hatten die Menschen eben Schuldgefühle
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an Dringlichkeit verlöre. Einstweilen aber sınd diegerat und das kommt Ja VOL eine große Alter-
natıve: entweder heroische Entsagung (aus dem Wıssen gedeuteten Fragen noch iıcht ganz geklärt, un darum

das Sakrament, die eschatologische Dimension der werden die Argumente beschrieben un geprüft der
Ehe, den Willen Gottes 1mM Gesetz) oder das Gesetz Voraussetzung, dafß die sakramentale un als solche voll-
offen übertreten un alle Verantwortungen, Folgen Ehe Katholiken ın jedem Fall unautlöslich
und Leiden daraus ertragen. ber ‚Es gibt Ärgeres als ISt. Die Gläubigen, die nach ihrer Scheidung ine weıtere
die Sünde den betrügerischen Wunsch, die Freuden der Ehe eingegangen sınd, gelten damıt .als ungültig verhei-
Sünde un: den Gewinn der Tugend, den Rausch der
Anarchie un die Wohltaten der Ordnung zugleich Z
njießen wollen: das verdıirbt alles, W as del 1ın der Auseinandersetzung mit dem Argument, das Leben
Schuld liegen konnte.‘ Das unterschreiben WIr Aaus ganzecm in der Zweitehe nach der Scheidung der ersten Ehe se1i

schwere Sünde und schließe darum VOm Sakramenten-Herzen. Es 1St wirklich eın Täuschungsmanöver, das schon
dem simpelsten Menschenverstand widerspricht. Man empfang
kann seinen Kuchen ıcht 6CSSCTI) un haben Man annn Viele Autoren behaupten demgegenüber, die Vergebungs-nıcht, w 1ıe€e die Inder SagcCh, das halbe uhn braten un bereitschaft Gottes und die Lossprechungsvollmacht der
VO'  3 der anderen Hälfte jer erwarten.“ Kırche dürften nıcht willkürlich eingegrenzt werden. :Es
ber die Haltung dessen, der subjektiv sd1uldios iın ob- gebe ıcht wenıge geschiedene un verheiratete Ka-
jektiv unrechte Verhältnisse (z in eine zweıte Fhe tholiken, die zugeben, dafß s1e schwere Schuld aut sıch SCc-

Bestehen der ersten Ehe) geraten Ist, schreibt s1e, laden haben Diesen Gläubigen solle aber die sakramen-
andele sıch die Haltung des gläubigen un frommen tale Absolution un auch die Wiederzulassung ZU Emp-
Sünders, der in der Sünde bleibt. 1r scheint s1e (diese fang der Kommunion iıcht verweigert werden, falls s1e
Haltung) eher ıne einfach menschliche Sache, die der iıhre Sünde ernstlich bereuen un Cu. W as s1e Iun

Verwirklichung unNnseres Daseıns gerecht wird. Der Sünder vermögen. Dazu gehöre allerdings häufıg nıcht mehr die
erkennt seinen Zustand ohne Beschönigung, als Fessel, Rückkehr ZU. er‘ sten Ehepartner. Dazu einıge Texte:
und nıcht sich damit brüsten, häalt sıch nıcht für
einen Märtyrer der Ungerechtigkeit, sondern überläfßt Ratzınger weiıst auf die Tatsache hın, „dafß der Mensch

auch 1mM Neuen Testament der Nachsicht gegenüber seinerA2US ganzCcm Herzen Gott, ıhn trotzdem halten un! ‚Herzenshärtigkeit‘ bedarf, dafß gerecht NUr als gerecht-führen,; auf egen, die Nur Er kennt, die Er heute
schon kennt, diese Liebe Aaus der irrnis herauszufüh- fertigter Sünder ist, daß die Bergpredigt einen ylaubens-

mäßig gültigen Madßstab, aber ıcht die konkrete Rechts-F Indessen bereitet er siıch VOT auf diesen Tag durch ftorm seines Miıteinanderlebens darstellt Es hat eiınenGebet un demütıges Einverständnis mıt den sühnenden tiefen Sınn, dieses echt als reines Glaubensrecht stehenStrafen, in denen schon Heılung liegt.“ 10 lassen. ber die Pastoral MuUu: dann stärker VO  w} der
Schließlich macht Görres den Gedanken des ‚SaCIxa- Grenze aller Gerechtigkeit un VO:  } der Realität der Ver-
mMmentum 1n Oto  < geltend: „Die Kırche kennt, bei anderen gebung sıch bestimmen lassen: S1e dart den hier in Schuld
Sakramenten, das Sac  tLum iın OTO die Begierde- geratenen Menschen nıcht einseitig disqualifizieren N-taufe, die geistliche Kommunion. Man ann ohl fragen, über anderen Formen der Schuld Sıe mu{fß sıch der Eıgen-ob sıch ın solchen Fällen ıcht auch eine Sehnsucht ständigkeit des Glaubensrechtes un: der Glaubensrecht-
nach rechter und heiliger Fhe handeln magß, die dieses fertigung deutlicher bewußt werden un Neue VWege fin-
spezielle Bündnis tatsächlich einem ‚Gnadenmiuittel‘ für den, auch demjenigen die Gemeinschaft des Glaubens of-
die beiden macht also ‚sakramental‘ obschon fenzuhalten, der das Zeichen des Bundes nıcht iın seinem
nach dem außeren Recht nıcht ordnen 1St. Hıer spielt
eben die untrennbare Verquickung, speziell bei der Ehe,

vollen Anspruch testzuhalten yermochte.“
In äahnlicher Oorm weılst der Interkonfessionelle Arbeits-von innerer un außerer Ordnung.  Wir dürfen das DC-

Gott überlassen, der uns ZWar [ seıne Gebote und hreis für Ehe- UunN): Familienfragen auf die Möglichkeit
Zeichen gebunden hat, selbst aber in seiner Gnade nıcht VO  — Umkehr un Vergebung hin „Um wichtiger CT-

scheint CS, der Tatsache Rechnung tragen, daß jemanddiese gebunden ISt. Er annn die res sacrament1ı auch
ohne das Zeichen gewähren.“ seine Mitschuld eingesehen, S1Ee bereut und nach Kräften

wiedergutgemacht hat Dıies vorausgesetzt, mu{(ß auch das
gemeiınsame Leben 1n eiıner Zzweıten ehelichen VerbindungIL Die Argumente derer, die für eine Zulassung anders beurteilt werden.“

wiederverheirateter Geschiedener Zu den Sakra- Der bekannte Moraltheologe Härıng tormuliert:menten eintreten „Meınes Erachtens mussen Christen mMit m Wıllen, die
Die Autoren, die f;  ur ine Zulassung wiederverheirateter ihre Sünden bereuen un Cun, W as S1e un VOEeT-

mOögen, ıcht Nnur VO  ; etwaıgen Exkommunikationen AGeschiedener den Sakramenten eintreten, diskutieren löst werden, sondern auch den Sakramenten wieder-oft auch andere Probleme, die siıch der Unauflöslich-
eıt der Ehe ergeben, e ob ıcht der Katalog der zugelassen werden. Dıe sakramentale Lossprechung soll
Gründe, die eıne Annullierung der ersten Ehe ermOg- sichtbar machen: ‚Gott verlangt nıchts Unmögliches; SO1-

dern mahnt mMit seinem Gebot, das w as dulıchen, erweıtert werden müßte:;: ob die Kırche ıcht die kannst, un! beten as, W 4s du noch nıchtMöglichkeit habe, auch ıne gültige sakramentale und als
solche vollzogene Ehe dem Bande nach lösen: ob nıcht kannst‘.  C CC
ine zweıte Ehe VO  - Geschiedenen auch sakramental SC- Der Münchener Moraltheologe Gründel plädiert eben-
schlossen werden könnte, eic ine Bejahung dieser Fra- talls dafür, dem Umkehrwilligen die Lossprechung ıcht
gen hätte auch ZUr Folge, daß das Problem der Zulassung verweigern. „Auch bei der rage nach der Duldung

einer Wiederverheiratung Geschiedener sollte INn  _ daswiederverheirateter Geschiedener den Sakramentgn
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Schuldprinzip nıcht allzusehr strapazıeren. Wo sıch eın tıonen von seıten einer Gesellschaft mMIit ihren sozıalen,
Christ reumütıg seiner Schuld bekennt, darf auch weltanschaulichen un: sittlichen Anschauungen ann
mıiıt der Heilszusage Gottes un: mi1t der Nachlassung der ihrerseits ucn institutionellen Formen, WwI1e EeLW. einer
Schuld rechnen.“ bürgerlichen Gesetzgebung, führen, durch welche die Ehe-

scheidung bestimmten Bedingungen erlaubt un: SC-Schließlich noch eın Text des Innsbrucker Pastoraltheolo-
SCH eye „Sehr häufıg wırd aber se1n, da{fß regelt wird.
menschliches Versagen un: wirkliche Schuld gegeben sınd, eyer tührt den Gedanken weıter: „In einer
WEeNnNn £eiNe Ehe zerbricht. Es mMag schwer se1n, das Ma(ß derart durch geschichtlich bedingte Faktoren bestimmten
solcher Schuld 1m einzelnen bestimmen, aber in vielen Situation annn das Problem der Dıiıfterenz 7zwischen theo-
Fällen 1St sS1e offensichrtlich. Soweıt Schuld VOTr Gott retischer und realer Mora]l akut werden un: eine Lage
geht, kann S$1e bei entsprechender Buße vergeben werden. entstehen, in der der einzelne, 1n eiınem kollektiv ırrıgen
Solche Bufie schließt normalerweise die Wiedergutmachung Gewissen befangen, die VO:  3 der Kirche vertretene Sıtten-
begangenen Unrechtes e1in. Das 1St aber oft nur bedingt NOImM nıcht mehr anzuerkennen veErMAaß, ohne daß da-
möglıch, VOT allem dort, unwiderrufliche Fakten gC- durch den Tatbestand eiıner subjektiv schweren Schuld er-

schaften worden sind. iıne totale Wiedergutmachung 1St füllen würde. Ja, -  65 mu{fß damıt gerechnet werden,
gerade be] einer unheilbar zerrutteten Ehe nıcht daß der faktischen Anerkennung der Zuständigkeıit

erreichen, zumal dann nıcht, WEeNnN einer der Partner oder der Kirche un: der Verbindlichkeit ıhres Urteils der ein-
beide ıne 1LECEUEC Verbindung eingegangen sind, deren Iren- zelne nıcht ın der Lage ist, den Spruch der Kırche eX1-
Nung AauUus inneren und zußeren Gründen undurchführbar stentiell 1n seiınem Leben realısieren, weıl der Druck
1St und oft auch sıttlıch nıcht gerechtfertigt werden könnte, der öffentlichen Meınung, der immer stärker VO Urteil
VOTLT allem, wenn Kinder da sind. Hıer wiıird onders der Kirche abweichenden allgemeinen Praxıs, das Ge-

wicht sozjaler un wirtschaftlicher Verhältnisse uUSW.deutlıch, daß die treie Selbstverwirklichung des Menschen
1mM Bösen w 1e 1mM Guten soz1jale Dımensionen hat un sich Zrofß geworden 1St. Auch in diesem Fall annn INa  - gewiß

iınnerhalb eiıner Welt un Gesellschaft konkretisiert un ıcht VO  3 subjektiv schwerer Schuld sprechen. anz
schweigen VO  3 der schwierigen Frage, ob un in welchemsıch verleiblicht, da{ß die Auswirkungen sittliıchen Han-

delns ıcht 1Ur die Innerlichkeit des einzelnen betreften. Sınn INan überhaupt die herkömmliche Unterscheidung
Daher bedeuten Reue un: Vergebung ıcht gleichzeitig zwiıschen objektiver und subjektiver Sıttlichkeit gebrau-
auch das Rückgängigmachen der AaUS ıhr entstandenen chen ann und sol1.)“ 20
Sıtuation.“ Es annn umgekehrt auch nıcht ausgeschlossen werden, daß
In vielen Fällen aber haben die Betrofftenen SdI nıcht das die VO  e} der Kırche un ıhrer Sıttenlehre vertretene
Bewußtseıin, schuldig sein. Unter dieser Voraussetzung Sache 1n unserem Fall P das Verständnıis der Sıtt-
aber 1St die rage berechtigt, ob das Leben 1n der Zweıt- lichkeit geschlechtlicher Beziehungen un: der Unauflös-
ehe 1n jedem Fall als schwere Sünde nzusehen 1St In die- iıchkeit der FEhe un: die Aaus diesem Verständnis abgelei-
sem Zusammenhang 1St auch bedenken, W as die Moral- teten Normen Neu gesehen werden mu{fßß un daß die
theologie über ıne möglıche Difterenz zwıschen „subjek- Dringlichkeit einer NeuenNn Sıcht gerade den ın der Ge-
tiver“ un „objektiver Schuld“ Sagt 1 sellschaft VOT sıch gehenden Wandlungen hinsichrtlich der
Das Fehlen des Schuldbewußtseins be] wıederverheirate- überkommenen Auffassung VO  S Ehe un: Geschlechtlich-
ten Geschiedenen annn verschiedene Ursachen haben eıt erfahren wırd. Die Anstöße ZUr Weiterentwicklung
FEıner der Gründe annn ein unterentwickeltes oder ab- der Lehre können Ja ohne Zweiıtel ‚VoN außen‘ kommen.
gestumpftes sıttliches Bewußtsein se1ın. In diesem Fall 1St eyer zieht die Folgerung: „Wo aber die Gewiß-
die rage nach der Schuld des wıederverheirateten Ge- heit oder auch NUur eine begründete Vermutung der Not-
schiedenen mıiıt größter Zurückhaltung beantworten. wendigkeıit einer derartigen Weiterentwicklung der Sıt-
Andere Gründe werden VO  3 den Autoren ausführlicher tenlehre der Kirche entsteht, schafft dies für das kollektive
behandelt: Gewissen der der Kırche verbundenen Menschen eine S1-

tuatıon, 1n der S1e für iıhr konkretes Verhalten VO  ; der
a} Es iSt mit einer Differenz zayıschen birchlicher unbedingten Einhaltung herkömmlicher Normen Zzum1ın-
FEhelehre un gesellschafllich ‚realer‘ Eheauffassung dest 1NsOWweIlt entschuldigt erscheinen, dafß ihr Zuwider-

rechnen. handeln ıhnen nıcht als (subjektiv) schwere Schuld
gelastet werden darf.“Auf Grund der Bedingtheit un Geschichrtlichkeit der

menschlichen Fxıstenz un: 1n Zeıiten starker gesellschaft- D) Fıne Lonkrete Güterabwägung ann den geschie-licher un bewufßtseinsmäßiger Veränderungen MU: in  —
MIt einer ‚Dıfierenz zwischen theoretischer un realer denen Un ” zederverheirateten Gläubigen dem

sıttlıch meryantwortbaren Urteil führen, daß seın ZE-Moral/‘ rechnen 18. Die Moraltheologie kennt seit langem genwärtiger Status, bonkret OTMECNL, nıcht sünd-das Phänomen des ‚bona fide‘ iırrıgen Gewi1ssens des e1IN-
zelnen. „Diese Frage kaänn un mu{fß aber auch aANS- hafl ıst

Dıiıesen Gedanken ; hat der rühere Grazer Kırchenrecht-ponıert werden 1n diıe Dımension des Kollektiven, der
Gesellschaft, des Gew1issens un der Gewissensmöglichkeit ler Heimerl besonders herausgestellt. Er schreibt:
einer Sanzen eıt. uch das kollektive Gewiıssen einer „Man MU: csehr ohl unterscheiden zwischen faktiıschem

un blo{fß rechtlichem FEhebruch. Wırd ıne de facto be-anzCcCh Gesellschaft annn Umständen unüberwind-
bar und ‚bona fiıde‘ ırrıg sein. Es kann vorkommen, daß stehende Ehe gebrochen, entbehrt die Hingabe den
ine konkrete Gesellschaft autf der Grundlage eınes kon- Dritten der menschenwürdigen personalen, totalen, dau-
kreten kollektiv ırrıgen Gewissens überkommene Nst1itu- ernden un: ausschließlichen Beziehung, verletzt die Bın-
tiıonen 1n Frage tellt, die Institution der 1n jedem Fall dung den Ehegatten un führt ZUr Störung oder Zer-
unauflöslichen Ehe Dıie Infragestellung solcher Institu- störung eıner bestehenden Ehe- un Familiengemeinschaft.
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Wıird aber geschiedene, tatsächlich längst ıcht mehr sıttlıch gut, als S1C, der Menschenwürde entsprechend
bestehende ‚tote' Ehe ‚gebrochen‘;, wird nıchts anderes Ausdruck der personalen un! darum SAaNzZCH, ausschließ-
mehr verletzt als das abstrakte Eheband, die unauflös- lichen und dauernden Lebens- un Liebesgemeinschaft 1ST
ıche Einehe als Institution. Gewiß ı1STt solcher Verstofß also der Ehe, die auch den sozialen un kultischen Aspekt
nıcht eicht nehmen, bleibt sıch suündhaft aber er einschließt Daraus erg1ıbt sıch daß die Praxıs inkonse-
richtet sıch NUur SCegCnN das sogenannte sekundäre Natur- IST, wonach das enthaltsame Zusammenleben (‚wıe
recht Die folgende These dürfte demnath wen1gstens Pro- Bruder un Schwester‘) der bigamistischen Zweitehe
babel sC1iHN Ehen, die bei Lebzeiten des geschiedenen, gül- als nıcht-sündhaft geduldet, doch die geschlechtliche Ver-
US angetrauten Gatten nichtkirchlich EINSCSANSCH wWEeTr- als Sünde qualifiziert wiıird Das Zusammenleben
den, die geschlechtliche Vereinigung diesen Ehen der bloßen Zivilehe Geschiedener 1ST VO Ehekonsens
sınd nicht sıch schlecht, sondern NUr insofern die Ge- begründet und bleibt auf diesen gegründet auch dann,

der Einheit un Unauflöslichkeit verletzen wenn die Partner auf die spezifisch ehelichen kte Ver-
zichten Man müßte also entweder dieses Fortbestehen desAuft rund dieser These aßt sich (auch nach Gedanken- Ehewillens als auf jeden Fall schlecht ansehen w asder tradıtionellen Moraltheologie) die Sıtuation ıcht geschieht oder aber die Folge daraus, die sexuelleder der Zweitehe Lebenden Umständen als cht

sundhaft beurteilen Sıe erkennen als Pflicht ıhrem Vereinigung, ähnlich nämlı:ch als ıcht unbedingt süund-
haft beurteilen Die geschlechtliche Hıngabe der wWweıt-gegenwartıgen Ehegatten, MI dem SIı der Ehewille Ver- ehe mufß also ıcht die Kategorıie des ınirınsece malum

eEint weiıterhin Liebe Er WCISCN, und WI1S5SCH, daß die eingeordnet werden Dıiese These scheint mM1r auch dadurchVerweıigerung der geschlechtlichen erein1gung als Lieb-
losigkeit empfunden würde, Ja, daß auch eC1nNn überein- erhärtet werden, dafß der be1 Bestehen der ersten Ehe

abgegebene Konsens der zweıiten Ehe nach Wegfallen desstimmendes Aufgeben dieser Beziehungnen Spannungen Hiındernisses des Ehebandes Fundament für ine SANaAL1O0schaffen würde, die aum bewältigen WAarcCll, S1C sehen
ıhre Verantwortung, den Kındern möglichst JENE Gebor- radıce secıin annn (ın Dıiıspens VO  3 CA  ; 1139 Wire

genheit geben, die SiIeC Nnu guten Ehe un sıch schlecht, könnte diese die Kırche nıemals 6S  6S

Auch Meyer *4 Gall 25 gehen ÜhnlicherFamiıilie finden können Jedoch haben S1C auf der anderen VWeıse auf die VWertung der geschlechtlichen erein1gungSeıte die Pflicht, das Eheband un! die Einheit der Zweitehe einun: Unauftlöslichkeit der Ehe achten un: deshalb ihre
CR  ge eheartige Gemeinschaft aufzugeben Dıiıeser Es IST kürzlich auch einmal]l die Auffassung vertreten WOTI-

den Geschlechtsakte, die ehebezogen sınd en ZWartrZ weıte Pflichtenkreis 1ST unmittelbar drängend VO  3 ihm ıcht sıch schlecht; denn auch der Zweıitehe liegehängt konkret das Wohl Famiılie aAb die andere
Verpflichtung 1ISTt gewißß höchst bedeutsam für die Ehe Ehewille VOTL ber gehe nıcht NUur darum, ob eın Akt
allgemeinen und etztlich für ede einzelne Ehe, aber iıhre sıch schlecht IST, sondern ob er hic et NUuNC, NSCIIMN

Fall also durch das göttliche (Gesetz der Unauf-Verletzung richtet konkret un: 1n Einzelfall 2um Scha- löslichkeit unerlaubt 1STt ine Zulassung den Sakra-den Derjenige, der sıch für die Fortführung der Z W

ten, bigamistischen ehelichen Gemeinschaft entscheidet, enten edoch in schwerwiegenden Fällen dennoch
ann ohl aum der Sünde geziehen werden Man mMag möglich da auch gegenüber dem göttlichen POS1IULvenNn Ge-

sSeitiz Epikie anwendet werden könne (nach dem rund-das die Kategorie der Pflichtenkollision, der and- lex NO  e} obligat Cu incommodo PIODOI-lung mıiıt doppeltem Eftekt des 'ASU. perplexus einord-
NneCN, oder eintach als Konfliktsituation ansehen alle diese 10Nnatfe gravı).
Wege führen ZU gleichen Ergebnis Es ann Fälle geben, Angesichts dieser Auffassung lassen sıch CIN1SC kritische

denen wiederverheiratete Geschiedene sittlich erlaub- ragen stellen: Wıeso 1STt iıcht schon das Zusammen-
leben „ WIC Bruder un Schwester durch das 3iıhre ungültige Ehe auch durch eheliche Hingabe

Ortsetzen dürfen. 29 göttliıche Gesetz der Unauflöslichkeit unerlaubt? Steht
ıcht Hintergrund der skizzierten Auffassung ine

Vorstellung, die die geschlechtliche Vereinigung MC Be-C) Dıie Erkenntnisse der anthropologischen W,s$S$ECN-
deutung überfrachtet? Nach NC Anthropologieschaften ordern e1ine Revision der Wertung der ZE-schlechtlichen Begegnung der Zaveıtehe Geschie- hat der geschlechtliche Umgang z weıjer Menschen Aus-

dener. druckscharakter 28 Man annn iıcht das Zusammenleben
Z weıier Menschen, die Ehewillen haben, gutheißen, aber

Auch VO  $ dieser Einsicht her mag der wiederverheiratete gleichzeitig als durch POS1U1LVES göttliches Gesetz -
Geschiedene der Überzeugung gelangen, daß ıcht erlaubt bezeichnen, wWwWenn S1Ce diesen Ehewillen ZU Aus-

sündhaftem Zustand ebt un: arum die Sakramente druck bringen geschlechtlichem Zusammenleben In be-
empfangen darf Er kennt die bisherige Lehre der Kırche, ZUg auf die angedeutete Möglichkeit, schwerwiegenden
daß das Zusammenleben Geschiedener SCWISSCH Fällen Epikie anzuwenden, stellt sıch die rage Welches

sınd die Kriterjen? In welchem Fall 1STt das ıincommodumVoraussetzungen erlaubt SCI, wenn S1Ee Nnur auf den sexuel-
len Verkehr verzichten Damıt wird der rund tür die ‚PrOpOortio0Nate grave? Wer 1ST befugt festzustellen, ob
Sündhaftigkeit des Zusammenlebens tast ausschließlich der Fall genügend drängend 1st? Die oftene Übernahme

der Kategorien der Ethik der Güterabwägung WAare ohldie geschlechtliche Vereinigung verlagert aber die
Wertung der menschlichen Geschlechtlichkeit die sich die eindeutigere un durchsichtigere Lösung der Fragen
solch Regelung durchsetzt, heute noch äßt lle gENANNTLEN Gründe stellen die Auffassung erer
darf Inan ezweifeln. Dazu noch einmal Heıimerl !: rage, die das Leben Geschiedener Ne| Z weitehe als
»  > geschlechtlichen Beziehungen der ungültigen auf jeden Fall schwer suüundhaft betrachten un daraus
Zweitehe sınd hinsichtlich ıhrer Erlaubtheit nıcht isoliert, ableiten, dafß wiederverheiratete eschiedene auch Zu-
sondern als ı 1ese Ehe ıintegrıiert betrachten un WIC kunft nıcht das echt haben ollen, die Sakramente
diese rten. Die sexuelle Hıngabe 1STt dem Maß empfangen
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Sonderberichterstattnng Synode (X)
Das Programm der ersten Arbeitssitzung
1n der Bundesrepublik
Am Maı trıtt die Gemeinnsame Synode der Biıstümer 1ın Weiıter stehen Üan zweıi Themen AUS der Sakramentenpasto-
der Bundesrepublik ZUr ersten Arbeitssitzung mmen. ral („ Taufpastoral“ un „Buße un Bußsakrament“). Ge-
Auf dem Programm der viıertägıgen Sıtzung stehen ıcht sondert erwähnen iSt die Vorlage Aus Kommissıon
wenıger als Tagesordnungspunkte. Neben dem Eröft- („Beteiligung der Lai:en der Verkündigung 1m Gottes-
nungsbericht des Präsidenten und Vorsitzenden der Deut- dienst“), die einerseıits der praktischen Pastoral Zzuzuord-
schen Bischofskonferenz, Kardınal Döpfner, einer Ge- Ne  ; 1St (Gestaltung der Verkündigung), die aber ander-
schäftsordnungsdebatte, der Nachwahl eines Mitglieds des se1Its eın Sonderthema des Strukturbereichs darstellt, da
Rechtsausschusses un: der Genehmigung mehrerer Be- damıt auch die Ämterirage berührt 1St un: zugleich dıe
schlüsse der Zentralkommission stehen acht Vorlagen ZUr konkrete un: institutionalısıierte Mıtverantwortung der
Beratung an davon beziehen sıch allein wel aut das Laien kırchlichen Leben angesprochen wird.
Thema Presse: „Grundsätze für eın Gesamtkonzept kırch-
lıcher Publizistik“ un „Errichtung einer zentralen Stelle Strukturiragen 1mM Vordergrundkirchlicher Publizistik“. Hınzu kommt noch ıne dritte
Vorlage „Grundsätze für die Strukturen kirchlicher Ent- Die übrigen Vorlagen („Beteiligung des Gottesvolkes
scheidungsgremıen un -prozesse”. Dıiese Vorlage gehört der Sendung der Kirche“, „Rahmenordnung für die P..
wenı1gstens iındirekt ZU Thema Publizistik, weiıl S1e durch storalen Strukturen 1M Bıstum“, „Rahmenordnung für
die Einstellung VO  - Publik“ seıtens des Verbandes der die Leitung un Verwaltung der Bistümer der Bundes-
Diözesen agsgelöst wurde. republik Deutschland“) betreften ausschliefßlich Struktur-
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